
In dankbarer Erinnerung

Franz Josef Bischel
18. Juni 1938 bis 16. März 2021

Wir haben die traurige Pflicht, 
über den Tod unseres Ehren-
mitglieds Franz Josef Bischel zu 
informieren.

Der ehemalige Landesvorsit-
zende des dbb rheinland-pfalz, 
der komba rheinland-pfalz und 
des Seniorenverbandes BRH im 
dbb rheinland-pfalz verstarb 
am 16. März 2021 in Mainz im 
Alter von 82 Jahren.

Von 1986 bis 1990 war Franz 
Josef Bischel Vorsitzender des 
rheinland-pfälzischen Landes-
verbandes der Kommunal-
gewerkschaft komba und  
anschließend bis 1994 Landes-
vorsitzender des dbb rhein-
land-pfalz. Bis 2004 war er 
stellvertretender dbb Landes-
vorsitzender. Die Mitglieder 
des damaligen Gewerkschafts-
tages des dbb rheinland-pfalz 
ehrten ihn für sein überragen-
des Engagement und sein er-
folgreiches Wirken im sowie 
für den Beamtenbund mit der 
Ehrenmitgliedswürde.

Von 2005 bis 2009 war Franz 
Josef Bischel Landesvorsitzen-
der des Seniorenverbandes 
BRH im dbb. Als Ehrenmitglied 
des dbb Landesbundes ist er in 
unserem Hauptvorstand und 
im Arbeitskreis Seniorenpolitik 
bis zuletzt aktiv gewesen.

Franz Josef Bischel war Politi-
ker mit Leib und Seele. Er hat 
sich in jahrzehntelangem Ein-
satz für seine Heimatstadt 

Gau-Algesheim und deren Ein-
wohner um die städtische Ge-
meinschaft und das Wohl der 
Stadt sowie der Verbandsge-
meinde verdient gemacht. Er 
war von 1964 bis 1969 im 
Stadtrat von Gau-Algesheim, 
von 1964 bis 1999 im Kreistag 
Mainz-Bingen und von 1972 
bis 1982 sowie von 2009 bis 
2014 im Verbandsgemeinde-
rat. In den beiden letztgenann-
ten Gremien führte er jeweils 
jahrelang die CDU-Fraktion. 
Von 1974 bis 1984 war Franz 
Josef Bischel Bürgermeister der 
Stadt Gau-Algesheim. 

Von 1981 bis 2006 war der  
Diplom-Verwaltungswirt (FH) 
Mitglied des Landtages von 
Rheinland-Pfalz und dort lang-
jähriger Parlamentarischer Ge-
schäftsführer der CDU-Land-
tagsfraktion (1994 bis 2001). 
Von 1988 bis 2003 war er Vor-
sitzender der jeweiligen Da-
tenschutzkommission beim 
Land, 1999 Mitglied der 11. 
Bundesversammlung.

Franz Josef Bischel war Träger 
des Verdienstkreuzes am Ban-
de und des Verdienstkreuzes 
Erster Klasse des Verdienst-
ordens der Bundesrepublik 
Deutschland sowie Träger der 
Verdienstmedaille des Landes 
Rheinland-Pfalz. 1994 erhielt 
er die Freiherr-vom-Stein-Pla-
kette. Verliehen wurde ihm au-
ßerdem die Ehrennadel des 
Landkreistages in Gold. Seine 
Heimatgemeinde Gau-Alges-

heim ehrte ihn 2016 mit der 
Ehrenbürgerwürde.

Franz Josef Bischels unschätzba-
re Leistungen und Verdienste um 
den dbb wirken fort. Als Ehren-
mitglied des Landesbundes war 
er bis zum Schluss genauer Beob-
achter der Gewerkschaftsarbeit 
sowie wortgewaltiger Verfechter 
von Solidarität, Teilhabe und Ge-
rechtigkeit in engem Kontakt mit 
dem Beamtenbund.

Stets ansprachebereit, war er 
Kollege von höchster Zuverläs-
sigkeit und großer Empathie. Er 
war einer der Großen der kon-
solidierenden zweiten Genera-
tion von dbb Mitstreitern nach 
dem Krieg; zur Wende und 
Wiedervereinigung stand mit 

ihm der richtige Mann an der 
Spitze unseres Landesbundes.

Wir verlieren mit Franz Josef 
Bischel einen überaus geachte-
ten und versierten Streiter für 
die Belange des Personals im 
öffentlichen Dienst.

Mit fundiertem Fachverstand 
und hoher politischer Experti-
se stand er uns auch nach sei-
nen vielen Jahren als Mitglied 
des Landtages Rheinland-Pfalz 
zur Seite im Sinne unserer Mit-
glieder.

Wir werden ihm stets ein eh-
rendes Gedenken bewahren.

Unsere Anteilnahme gilt seiner 
Familie. 
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Zeitschrift für den 
öffentlichen Dienst 
in Rheinland-Pfalz

	< Franz Josef Bischel
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Pauschale Beihilfe/„Hamburger Modell“

dbb rheinland-pfalz ist skeptisch
Anmerkung zum Landtagswahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen

Im Kapitel 14, Leistungsfähiger 
Staat – Solide Infrastruktur, 
findet sich im Wahlprogramm 
von Bündnis 90/Die Grünen 
unter der Zwischenüberschrift 
„Gute Arbeit im Landesdienst“ 
unter anderem folgende Pas-
sage: „Wir wollen die Arbeits-
bedingungen der Landesbe-
amt*innen modernisieren und 
verbessern. Dazu zählt für uns 
ein umfassendes Gesundheits-
management, ein flexibles 
Modell für Altersteilzeit und 
eine einfachere Möglichkeit 
des Wechsels aus dem und in 
das Beamtenverhältnis, inklu-
sive einer echten, auch finanzi-
ell gesicherten Wahlmöglich-
keit zwischen gesetzlicher und 
privater Krankenversicherung 
im Beamtenverhältnis.“

Damit spricht sich die Partei, de-
ren Verhandlungen mit den Ko-
alitionspartnern SPD und FDP 
für eine „Ampel II“ zum Zeit-
punkt des Erscheinens dieser 
„durchblick-Ausgabe“ vielleicht 
bereits abgeschlossen sind, für 
die rechtliche Implementierung 
der pauschalen Beihilfe aus, wie 
sie im sogenannten „Hambur-
ger Modell“ im SPD-regierten 
Stadtstaat seit 2018 Nieder-
schlag gefunden hat.

 < „Hamburger Modell“

Das „Hamburger Modell“ be-
schreibt eine pauschalierte Bei-
hilfe in Höhe der hälftigen Bei-
träge zur gesetzlichen oder 
privaten Krankenversicherung 
anstelle einer aufwendungsbe-
zogenen Beihilfe im Einzelfall. 
Das Modell eröffnet als einmali-
ge, unwiderrufliche Wahloption 
neben dem klassischen Beihilfe-
system (individuelle Beihilfe zu 
Krankheitsaufwendungen zu-
züglich ergänzender Kranken-
versicherung; zurzeit gültig für 
etwa 94 Prozent der Beamten 
in Deutschland) den Beihilfebe-

rechtigten einen pauschalierten 
monatlichen Zuschuss in Höhe 
der Hälfte der Beiträge zur ge-
setzlichen Krankenversicherung 
(GKV)/des Basistarif-Beitrags in 
der Privaten Krankenversiche-
rung (PKV), wenn sie in der GKV 
versichert sind beziehungswei-
se sich bei Eintritt in die Lauf-
bahn dort versichern können, 
oder eine Vollversicherung in 
der PKV abgeschlossen haben 
oder abschließen.

 < dbb Position

Der dbb rheinland-pfalz bewer-
tet das Konzept der pauschalen 
Beihilfe grundsätzlich kritisch 
als politisch motivierten Ein-
stieg in den Ausstieg aus 
dem bewährten 
Beihilfensystem in 
Richtung einer sys-
tembrechenden 
Bürgerversiche-
rung für Krank-
heitsaufwendun-
gen. Das Modell 
halten wir au-
ßerdem für 
zu teuer 
für den 
Fiskus. Es 
rechnet 
sich auch 
nicht für Nut-
zer – vergleiche zum Ganzen zu-
letzt „durchblick“ 1/2021, S. 7.

 < Regierungsbericht im 
Nachbarbundesland

Diese Sichtweise stützt ein Be-
richt der Landesregierung von 
Baden-Württemberg (Land-
tagsdrucksache 16/9980 vom 
25. Februar 2021, Landtag Ba-
den-Württemberg), in dem das 
Prüfungsergebnis bezüglich 
dreier Petitionen zur pauscha-
lierten Beihilfe mitgeteilt wird.

Dort wird festgestellt, dass das 
„Hamburger Modell“ gar kein 

echtes jederzeitiges Wahlrecht 
für die Beihilfeberechtigten 
schaffe zwischen PKV und 
GKV. Dazu wäre eine bundes-
rechtliche Änderung des Fünf-
ten Sozialgesetzbuchs nötig, 
weil ein freiwilliger Wechsel in 
die GKV derzeit nur unter en-
gen Voraussetzungen des dor-
tigen § 9 SGB V möglich ist. 

Schon jetzt gibt es einen gerin-
gen Anteil Beamtinnen und 
Beamte, die freiwillig von vorn-
herein in der GKV versichert sind. 
Sie erhalten zusätzlich zu den 
GKV-Leistungen eine ergänzen-
de Beihilfe von 100 Prozent für 
nicht GKV-abgedeckte medizini-
sche, beihilfenfähige Leistungen 

und können so das gleiche 
Leistungsniveau nut-

zen wie PKV-versi-
cherte Beihilfebe-

rechtigte. Dabei 
tragen die frei-

willig GKV-
Versicherten 

ihren Versiche-
rungsbeitrag voll 

selbst und erhalten 
keinen hälftigen 

Arbeitgeberzu-
schuss wie 
nichtverbe-

amtete GKV-Mitglie-
der. Diese systembedingt unter-

schiedliche Behandlung ist laut 
Bundesverfassungsgericht 
grundgesetz- sowie europa-
rechtskonform und insbesonde-
re kein Verstoß gegen das allge-
meine Gleichbehandlungsgesetz, 
so die baden-württembergische 
Landesregierung. Und es bedeu-
tet, dass der Fiskus nahezu keine 
zusätzlichen Kosten für die frei-
willig GKV-versicherten Beamten 
hat.

Weiter wird in dem Bericht 
festgehalten, dass keine verfas-
sungsrechtliche Pflicht bezie-
hungsweise rechtliche Notwen-
digkeit bestehe, einen Zuschuss 

zu den Krankenversicherungs-
beiträgen von freiwillig GKV-
versicherten Beamtinnen und 
Beamten in Form des „Hambur-
ger Modells“ einzuführen. 

Führte man es trotzdem ein, so 
könne der Dienstherr allein 
durch das „Hamburger Modell“ 
seiner verfassungsrechtlichen 
Fürsorgepflicht nicht gerecht 
werden, so der Bericht. In Pfle-
gefällen und in Fallkonstellati-
onen, in denen eine ergänzen-
de Beihilfe notwendig ist, um 
dem Mindestmaß an verfas-
sungsrechtlicher Fürsorge-
pflicht gerecht zu werden, wer-
de der Dienstherr auch 
weiterhin – zusätzlich zu den 
finanziellen Aufwendungen 
für das „Hamburger Modell“ 
– Beihilfeleistungen erbringen 
müssen.

Sodann wird in der Landtags-
drucksache eine Projektion der 
finanziellen Mehrbelastung 
durch das „Hamburger Modell“ 
für den baden-württembergi-
schen Landeshaushalt bis zum 
Jahr 2060 (bis zum Pensions-
eintritt der ersten fiktiven Nut-
zer der pauschalierten Beihilfe) 
vorgenommen. Für neu hinzu-
kommende Beamte, die wahr-
scheinlich in relativ geringer 
Zahl vom Modell Gebrauch 
machen würden, stiegen die 
Ausgaben demnach jährlich 
um drei Millionen Euro an. Die 
Reihe startet mit 13,8 Millio-
nen Euro Mehrausgaben im 
Umstellungsjahr und endet 
2060 mit dem Jahresbetrag 
von rund 126 Millionen Euro 
an Mehrbelastungen. Das sind 
jährliche Summen zusätzlicher 
Belastungen, die man ange-
sichts des gesamtgesellschaft-
lich relevanten, haushaltswirk-
samen Preisschilds, dass an die 
COVID-19-Pandemiekrise ge-
hängt werden wird, lieber ver-
meiden sollte. 

©
 G

er
d 

Al
tm

an
n/

Pi
xa

ba
y

>
D

er
 ö

ff
en

tl
ic

he
 D

ie
ns

t 
in

 R
he

in
la

nd
-P

fa
lz

2

durchblick

> durchblick | Mai 2021


